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Betrifft: Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der 

Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäi­

schen Parlament (Europa-Wählerevidenzgesetz - EuWEG) 

Bundesgesetz über die Wahl der von Österreich zu ent­

sendenden Abgeordneten zum Europäischen Parlament (Eu­

ropawahlordnung - EuWO) 

Zl. 42.101/11-IV/6/94 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag bedankt sich für die 

Übermittlung der Entwürfe der vorbezeichneten Bundesgesetze und 

teilt mit, daß keine Stellungnahme hiezu erstattet wird. 

Wien, am 19. Oktober 1994 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr. Klaus HOFFMANN 

Präsident 
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